
Amtsblatt des Vogtlandkreises
Mittwoch, 27.07.2022 / Ausgabe 29 / Jahrgang 6

Inhaltsverzeichnis

Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 für
den Vogtlandkreis

Seite 2 - 3

Gebührensatzung zur Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen in den
Horteinrichtungen in Trägerschaft des Vogtlandkreises

Seite 4 - 6

Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit im ländlichen Raum -
Kommunale Kinder und Jugendpauschale Vogtlandkreis (FRL-KKJP-VLK)

Seite 7 - 10

Offenlegung der Änderung von Daten des Liegenschaftskatasters – Gemarkung Eich Seite 11 - 12

Kulturraum Vogtland-Zwickau Kulturraumförderung für das Jahr 2023 Seite 13

Impressum Seite 14

Seite 1 von 14



Se
ite

 2
 v

on
 1

4



Se
ite

 3
 v

on
 1

4



Gebührensatzung zur Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen in den 

Horteinrichtungen in Trägerschaft des Vogtlandkreises 

 
 
Auf Grundlage von 

- § 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen (SächsLKrO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 99), die durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542) geändert worden ist 

- Sächsisches Schulgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.2019 
vom 27. September 2018 (SächsGVBl. S. 648), das durch Artikel 14 des Gesetzes 
vom 14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 782) geändert worden ist 

- §§ 2 und 9 des Sächsischen Kommunalabgabengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), das durch Artikel 2 
Absatz 17 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) geändert worden 
ist 

- Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) vom 11.09.2012, das zuletzt durch 
Artikel 36 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) geändert 
worden ist 

- Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Gesetz 
über Kindertageseinrichtungen – SächsKitaG) vom 15.05.2009, das zuletzt durch 
Artikel 22 des Gesetzes vom 14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 782) geändert 
worden ist 

- Sächsische Förderschülerbetreuungsverordnung vom 19. Juni 2008 (SächsGVBl. 
S. 494), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Mai 2019 (SächsGVBl. 
S. 329) geändert worden ist 

- Richtlinie des Vogtlandkreises zur Übernahme von Teilnahmebeiträgen in 
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflegestellen in der jeweils gültigen 
Fassung 

 

hat der Kreistag des Vogtlandkreises am 07.07.2022 folgende Gebührensatzung beschlossen: 

 

 

§ 1 Elternbeiträge 

Gemäß § 7 Abs. 4 der Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen in den Horteinrichtungen in 

Trägerschaft des Vogtlandkreises werden die Elternbeiträge jährlich anhand der zuletzt 

bekannt gemachten durchschnittlichen Betriebskosten eines Platzes je Betreuungsart neu 

berechnet.  

Für die Betreuungsangebote des Landkreises werden für die Zeit vom 01.10.2022 bis 

30.09.2023 folgende Elternbeiträge festgesetzt. 

 

1. Mit Betreuung vor Unterrichtsbeginn (6 Stunden)       

          

  Elternbeitrag Familie Elternbeitrag Alleinerziehende 

  1. Kind 2.Kind 3.Kind ab 4.Kind 1.Kind 2.Kind 3.Kind ab 4.Kind 

neu 81,58 € 48,95 € 16,32 € 0,00 € 73,42 € 40,79 € 8,16 € 0,00 € 
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2. Ohne Betreuung vor Unterrichtsbeginn (5 Stunden)       

           

  Elternbeitrag Familie Elternbeitrag Alleinerziehende 

  1. Kind 2. Kind 3. Kind ab 4. Kind 1. Kind 2. Kind 3. Kind ab 4.Kind 

neu 67,98 € 40,79 € 13,60 € 0,00 € 61,19 € 33,99 € 6,80 € 0,00 € 

                  

         

3. Betreuung zwischen Schulschluss und Abfahrt des Schulbusses (bis 1 Stunde)   

           

  Elternbeitrag Familie Elternbeitrag Alleinerziehende 

  1. Kind 2. Kind 3. Kind ab 4. Kind 1. Kind 2. Kind 3. Kind ab 4.Kind 

neu 9,90 € 5,94 € 1,98 € 0,00 € 8,91 € 4,95 € 0,99 € 0,00 € 

                  

 

§ 2 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01.10.2022 in Kraft.                                          

 

 

 

Plauen, den 07.07.2022         

           

 

 

Rolf Keil        Siegel 

Landrat  
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Hinweise nach § 3 Abs. 5 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachen (SächsLKrO) 
 
Nach § 3 Abs. 5 Satz 1 SächsLKrO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der SächsLKrO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn 

1. Die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3. Der Landrat dem Beschluss nach § 48 Abs. 2 SächsLKrO wegen Gesetzwidrigkeit 

widersprochen hat, 
4. Vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 

a) Die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) Die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber dem Landkreis unter 

Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen jedermann diese Verletzung geltend machen. 
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Offenlegung der Änderung von Daten des Liegenschaftskatasters 
nach § 14 Abs. 6 Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG) 

 
Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt für Kataster und Geoinformation hat durch Übernahme der 
Ergebnisse einer Katastervermessung und Abmarkung in  das Liegenschaftskataster, folgende 
Bestandsdaten  geändert: 
 

Betroffene Flurstücke im Bereich der  

Gemarkung Eich (1311): 88/1, 88/5, 88/6, 88/8, 90/1, 90/4, 91, 92/2, 93/1, 93/2, 95/a, 
                                        97/1, 99/a,100/a, 100/b, 100, 102/1, 103/1, 152, 398/12, 399/1,  
                                        399/2                                              
                                       

                

Art der Änderung 

            
1.     Zerlegung von Flurstücken 
2.     Berichtigung der Flächenangabe 
3.     Veränderung von Gebäudedaten 
4.     Veränderung der tatsächlichen Nutzung mit Änderung der Wirtschaftsart 
5.     Veränderung der tatsächlichen Nutzung ohne Änderung der Wirtschaftsart 
6.     Veränderung der Lage 

 
 
Bei der von dem Öffentlich-bestellten Vermessungsingenieur Sven Thanert durchgeführten 
Katastervermessung handelt es sich um eine Zerlegung von Flurstücken im Bereich der 
Straßenflurstücke Straße der DSF und Lengenfelder Weg. 
 
Diese Katastervermessung hat den Zweck, die Eigentumsrechte an den Straßennutzungsflächen 
den tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten anzupassen. 
 
Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt für Kataster und Geoinformation ist nach § 2 Abs. 3 des 
SächsVermKatG1 für die Führung des Liegenschaftskatasters zuständig. Der Änderung der 
Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters liegen die Vorschriften des § 14 SächsVermKatG 
zugrunde. Allen Betroffenen wird die Änderung des Liegenschaftskatasters durch Offenlegung 
bekannt gemacht. Die Ermächtigung zur Bekanntgabe auf diesem Wege ergibt sich aus § 14 Abs. 
6 SächsVermKatG. 
 
Wir möchten darauf hinweisen, 
 
dass die im Liegenschaftskataster nachgewiesene Flurstücksfläche fehlerhaft ermittelt wurde bzw. 
nicht  mehr den heutigen Genauigkeitsanforderungen des Liegenschaftskatasters entspricht.  
 
Die Flächenangabe, welche nicht am öffentlichen Glauben des Grundbuchs teilnimmt, kann 
solange  mit Ungenauigkeiten behaftet sein, solange nicht alle Grenzpunkte des Flurstückes vor 
Ort bestimmt, abgemarkt  und rechtlich anerkannt wurden. 
 
Diese  Änderung hat keine  Auswirkungen auf den rechtmäßigen  Grenzverlauf in der Örtlichkeit 
und den rechtlichen Zustand des Grundstückes im Grundbuch. 
 
Alle Änderungen von Bestandsdaten, welche Auswirkungen auf das Grundbuch haben, werden 
automatisch dem zuständigen Grundbuchamt übergeben.  
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Die Fortführungsnachweise Nr. 1311-00182.1 bis 1311-00182.22 sowie weitere Fortführungsunter-
lagen über die Änderung der Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters liegen 
 

ab dem 01.08.2022 bis zum 31.08.2022 

am Landratsamt Vogtlandkreis 

in der Geschäftsstelle des Amtes für Kataster und Geoinformation, 

Postplatz 5, 08523 Plauen 

 Montag und Freitag 9:00 - 12:00 Uhr mit Terminvereinbarung 

Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr 

Mittwoch geschlossen 

Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr 
 

zur Einsichtnahme bereit. Nach § 14 Abs. 6 Satz 5 SächsVermKatG gilt die Änderung der Daten 
des Liegenschaftskatasters 7 Tage nach Ablauf der Offenlegungsfrist als bekannt gegeben. 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer Geschäftsstelle während der Öffnungszeiten 
gerne zur Verfügung (Telefon: 03741 300-2415 oder Mail: poststelle.kataster@vogtlandkreis.de). 
Sie haben dort auch die Möglichkeit, weitere Unterlagen einzusehen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Die Bildung von Flurstücken stellt einen Verwaltungsakt dar. Die Betroffenen können innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch gegen die Änderung der Daten des 
Liegenschaftskatasters einlegen. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Landratsamt Vogtlandkreis, Postplatz 5, 08523 Plauen oder beim Staatsbetrieb 
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, einzulegen. 
 
Plauen, den 
 
 
 
 
Rolf Keil 
Landrat 
 

1 Gesetz über das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskataster im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz - SächsVermKatG)  vom 29.Januar 2008  (SächsGVBl. S. 
138, 148), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05.April 2019 (SächsGVBl. S.245) 
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  KULTURRAUM VOGTLAND–ZWICKAU  

      
 

 
 

 

 

Kulturraumförderung für das Jahr 2023 kann beantragt werden 
 
Am 15. August 2022 endet die Frist für die Beantragung von Zuwendungen des Kultur-
raumes Vogtland-Zwickau für das Jahr 2023. Weitere Informationen zu den Förder-
grundlagen und den zu verwendenden Antragsformularen stehen im Internet unter 
www.kulturraum-vogtland-zwickau.de zur Verfügung. 
 
Der Kulturraum fördert regional bedeutsame, kulturelle Einrichtungen und Projekte. 
Bei Fragen zu einer geplanten Beantragung steht das Kultursekretariat beratend zur 
Verfügung. Die Kontaktdaten sind auf der Homepage des Kulturraumes unter dem Rei-
ter „Kontakt“ hinterlegt.  
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Die im Amtsblatt enthaltenen Bekanntmachungen sind ohne Unterschrift gültig. 

Das elektronische Amtsblatt des Vogtlandkreises kann auch in gedruckter Form im 
Dienstgebäude des Landratsamtes in Plauen, Postplatz 5, Zimmer 3.1.30 eingesehen und 
gegen Freiumschlag angefordert werden. 

Impressum 
Herausgeber: Landkreis Vogtlandkreis, Landrat Rolf Keil, Postplatz 5, 08523 Plauen 

Redaktion: Verantwortlich: Pressestelle, Postplatz 5, 08523 Plauen, Telefon: 03741 300-
1045, Telefax: 03741 300-4004, E-Mail: presse@vogtlandkreis.de, Postanschrift: Postplatz 
5, 08523 Plauen 

Verantwortlich für die amtlichen Mitteilungen des Landkreises: Der Landrat 

Verantwortlich für die übrigen amtlichen Mitteilungen: Leiter der publizierenden 
Einrichtungen 
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